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A. Problemaufriss und Fragestellungen

„Nur so lange das Strafrecht im Namen göttlicher oder sittlicher Ge-
setze ausgeübt wurde, konnte man mit gutem Gewissen strafen.
Wenn aber nur noch im Namen staatlicher oder gesellschaftlicher
Notwendigkeiten oder Zweckmäßigkeiten gestraft wird, im Namen
vieldeutiger, zeitbedingter und umstrittener Wertsetzungen, dann zit-
tert die strafende Hand.“

Gustav Radbruch

Das Doppeleheverbot stellt im Spannungsfeld zwischen Strafrecht und kultu-
rellem Pluralismus den eigentlichen Testfall dar, weil es an Evidenz mangelt.1

Während bei Tötungsdelikten mit kulturellem Einschlag kaum Platz für Relati-
vierungen bleibt,2 wird bei Kleidungsgewohnheiten außerhalb des Staatsdienstes
in der deutschen Literatur nach wie vor weitgehend übereinstimmend Toleranz
gefordert.3 In den Rechtswissenschaften ergeben sich kulturelle Dissonanzen am
stärksten im Familien- und im Strafrecht, da diese Gebiete stark von den jeweili-
gen sozialen Normen abhängen.4 Aus diesem Grund eignet sich die Schnittstelle
des strafrechtlichen Bigamieverbots im besonderen Maße, um der Frage nachzu-
gehen, was sich Kulturen gegenseitig zumuten dürfen.

Ehrenmorde,5 Zwangsverheiratungen, Genitalverstümmelungen und Blutrachen6

sind nur einige Beispiele auch in Deutschland praktizierter kulturell geprägter
Verhaltensweisen, die zuletzt die Staatsgewalt auf den Plan riefen. Zum einen
wurde von Gerichten der wiederbelebten Forderung, im Rahmen der niedrigen
Beweggründe im Sinne von § 211 Abs. 2 StGB individuelle kulturelle Überzeu-

1 Die Umschreibung der strafrechtlichen Verbote der Polygamie „als unser eigent-
licher Testfall“ stammt von Jung, JZ 2012, 926, 929; so auch Husak, in: R. A. Duff u. a.
(Hrsg.), Criminalization, S. 213.

2 Unter diesem Topos werden insbesondere Ehrenmorde und die Blutrache diskutiert,
vgl. dazu Grünewald, NStZ 2010, 1 ff.

3 S. etwa Hörnle, in: Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität Frank-
furt am Main (Hrsg.), 100 Jahre Rechtswissenschaft in Frankfurt, S. 703 ff.; Fateh-Mog-
hadam, in: Stollberg-Rilinger (Hrsg.), „Als Mann und Frau schuf er sie“, S. 181 ff.

4 In diesem Sinne auch Hassemer, in: Höffe, Gibt es ein interkulturelles Strafrecht?,
S. 157.

5 Als Ehrenmorde werden zumeist Fälle gefasst, in denen ein weibliches Familien-
mitglied aufgrund der „Beschmutzung“ einer vermeintlichen Familienehre – zumeist
durch eine nicht gutgeheißene sexuelle Aktivität – umgebracht wird.

6 Eine Blutrache ist eine vergeltende tödliche Reaktion auf ein vorangegangenes
schweres Gewaltverbrechen. Die reziproke Tat kann dabei den Täter des ersten Delikts
oder stellvertretend ein anderes männliches Mitglied seiner Familie treffen.



gungen täterentlastend zu berücksichtigen,7 eine Absage erteilt.8 Zum anderen
beschäftigten sich Rechtsprechung und Literatur intensiv mit der Frage, ob sich
kulturell bedingte Sondervorstellungen des Täters nicht zumindest im Rahmen
der Strafzumessung berücksichtigen lassen.9 Im Ergebnis wird aber jedenfalls
keine transnationale strafrechtliche Betrachtung angestellt, da die Rechtsordnung
des Heimatlandes keine Antworten über das Ausmaß von Unrecht und Schuld
einer in Deutschland begangenen Tat liefere und auch nicht unter die tatsäch-
lichen Verhältnisse der Täters gemäß § 46 Abs. 2 StGB falle.10 Strafmildernd
könnten aber schwere, von einer soziokulturellen Gegennorm vorgegebene Nor-
menkonflikte berücksichtigt werden, soweit sich dabei kein fundamentaler Wi-
derspruch zur deutschen Rechtsordnung ergibt.11

Auch die deutsche Strafgesetzgebung sah sich immer wieder mit Fragen um
den herausfordernden Umgang mit kulturellem Pluralismus konfrontiert. So rea-
gierte der Bundestag schnell, als das Landgericht Köln im Mai 2012 entschied,12

dass die Beschneidung eines Jungen trotz Einwilligung der Eltern eine rechtswid-
rige Körperverletzung sei. Noch im gleichen Jahr führte er mit § 1631d BGB
einen Rechtfertigungstatbestand ein, nach dem die Personensorge auch das Recht
umfasst, in eine medizinisch nicht erforderliche, aber lege artis durchgeführte

12 A. Problemaufriss und Fragestellungen

7 Vgl. dazu Valerius, Kultur und Strafrecht, S. 60 ff.; Britz, Kulturelle Rechte und
Verfassung, S. 39 ff.; der BGH hat noch bis Mitte 1997 zumindest teilweise vertreten,
dass auf der Ebene der niedrigen Beweggründe im Sinne von § 211 Abs. 2 StGB beson-
dere Wertvorstellungen des Täters zu berücksichtigen seien, s. BGH, StV 1997, 565,
566; in diesem Sinne auch BGH, GA 1967, 244; NJW 1980, 537; StV 1981, 399; NJW
1983, 55 f.; BGH, NStZ 1995, 79; ebenso für eine Berücksichtigung der Wertvorstel-
lungen des Täters Köhler, JZ 1980, 238, 240; Momsen, NStZ 2003, 237, 242.

8 BGH, NJW 1995, 602; NStZ 2002, 369, 370; NJW 2004, 1466, 1467; NStZ 2005,
35; vgl. dazu auch Grünewald, NStZ 2010, 1 ff.; Jung, JZ 2012, 926, 929 f.; zur Ge-
schichte des § 211 StGB, s. Grünewald, Das vorsätzliche Tötungsdelikt, S. 39 ff.

9 Befürwortend etwa Jung, JZ 2012, 926, 928 und 930; so aus der anglo-amerikani-
schen Perspektive auch Renteln, The Cultural Defense, S. 187 ff.; a. A. Waldhoff, Gut-
achten C zum 68. DJT, D 169; Mangoldt/Klein/Starck-Starck, Art. 4 Rn. 44; der BGH
hat Fragen um die Berücksichtigung „fremdkultureller“ Wertvorstellungen bei der Straf-
zumessung bereits insoweit gestreift, als dass zumindest die Frage aufgeworfen wurde,
ob bei einem ausländischen Angeklagten die jeweiligen Taten „im Einklang mit der
fremden Rechtsordnung stehen“, s. BGH, NStZ-RR 2007, 86; vgl. auch BGH, StV
2002, 20; BGH, StV 1997, 183 f.

10 Zustimmend NK-Streng, § 46 Rn. 150; Schönke/Schröder-Kinzig, § 46 Rn. 36;
das Gleiche muss für Erwägungen gelten, ein erhöhtes Strafniveau im Heimatland bei
der Strafzumessung zu berücksichtigen, vgl. dazu Hörnle, Gutachten C zum 70. DJT, C
82 f. und C 92; zum Vorschlag, die Strafe bei Tätern ausländischer Herkunft aufgrund
eines höheren Strafniveaus im Herkunftsland zu erhöhen, s. Grundmann, NJW 1985,
1251, 1255; zu Recht kritisch NK-Streng, § 46 Rn. 149; Valerius, Kultur und Strafrecht,
S. 293 f.

11 Hörnle, Gutachten C zum 70. DJT, C 87; zur Voraussetzung der verfassungsrecht-
lichen Widerspruchsfreiheit kultureller oder religiöser Verhaltensweisen für eine Straf-
milderung, s. LK-Rönnau, Vor § 32 Rn. 373.

12 LG Köln, NJW 2012, 2128.



Beschneidung von männlichen Kindern einzuwilligen.13 Diametral dazu wird seit
September 2013 die Verstümmelung weiblicher Genitalien gemäß § 226a Abs. 1
StGB mit einer Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr bestraft.14 Auch die
Zwangsheirat, die seit dem Jahr 2011 mit § 237 StGB einem eigenen Tatbestand
unterliegt und somit nicht mehr einen besonders schweren Fall der Nötigung dar-
stellt,15 zählt zur relativ neuen strafrechtlichen Berücksichtigung von teilweise
auch in Deutschland praktizierten Sitten.

Das Verbot der Doppelehe stand nicht im Vordergrund der wiederbelebten
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit kulturell geprägten Strafvorschriften.
Dennoch unterfällt es ebenfalls dem übergeordneten Topos von Kultur und Straf-
recht.16 Nachdem die Behandlung dieses Spannungsverhältnisses in der deut-
schen juristischen Literatur lange ein Schattendasein gefristet hat,17 wird es seit
einiger Zeit mit umso größerer Aufmerksamkeit bedacht.18 Dies zeigt sich nicht
zuletzt daran, dass sich der Deutsche Juristentag seit 2010 gleich zweimal mit
diesem Themenkreis auseinander gesetzt hat.19 Ein Anstieg der Zahl an Mono-
graphien in diesem Bereich weist in dieselbe Richtung.20 In diesem Zusammen-
hang erfordert auch das strafrechtliche Doppeleheverbot eine Überprüfung.

In Deutschland kann ein Verstoß gegen das familienrechtliche Monogamie-Ge-
bot aus § 1306 BGB für die Beteiligten nach § 172 StGB eine Freiheitsstrafe von
bis zu drei Jahren nach sich ziehen. Daneben wurde im November 2015 auch die
sogenannte doppelte Lebenspartnerschaft kriminalisiert.21 In dieser Arbeit wird
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13 BGBl. I S. 2749, in Kraft getreten am 28.12.2012; kritisch dazu m.w. N. NK-
Paeffgen, § 223 Rn. 103c f.; Fischer, § 223 Rn. 45 ff.

14 BGBl. I S. 3671, in Kraft getreten am 28.09.2013.
15 BGBl. I S. 1266, in Kraft getreten am 01.07.2011.
16 Ausführungen zum in den Rechtswissenschaften verwendeten Kulturbegriff finden

sich etwa in Valerius, Kultur und Strafrecht, S. 27 ff.; Britz, Kulturelle Rechte und Ver-
fassung, S. 62 ff.; Möllers, in: Dreier/Hilgendorf (Hrsg.), Kulturelle Identität als Grund
und Grenze des Rechts, S. 224 ff.; Hörnle, in: Dreier/Hilgendorf (Hrsg.), Kulturelle
Identität als Grund und Grenze des Rechts, S. 315 ff.; Renteln, Cultural Defense,
S. 10 ff.; s. außerdem D.II.4.

17 Zur bisherigen Vernachlässigung dieses Themenbereichs, s. etwa Hilgendorf, JZ
2014, 821, 822 f.

18 Gutmann, Recht als Kultur?, S. 9.
19 Aus verfassungsrechtlicher Sicht Waldhoff, Neue Religionskonflikte und staatliche

Neutralität – Erfordern weltanschauliche und religiöse Entwicklungen Antworten des
Staates?, in: Verhandlungen des 68. Deutschen Juristentages in Berlin 2010, Bd. I: Gut-
achten/Teil D; für die strafrechtliche Abteilung Hörnle, Kultur, Religion, Strafrecht –
Neue Herausforderungen in einer pluralistischen Gesellschaft, in: Verhandlungen des
70. Deutschen Juristentages Hannover 2014, Bd. I: Gutachten/Teil C.

20 Hier sind insbesondere Valerius, Kultur und Strafrecht; Fateh-Moghadam, Die reli-
giös-weltanschauliche Neutralität des Staates; Pohlreich, „Ehrenmorde“ im Wandel des
Strafrechts; Werner, Zum Status fremdkultureller Wertvorstellungen bei der Strafzumes-
sung sowie Steffen, Strafrecht in einer multikulturellen Gesellschaft zu nennen.

21 BGBl. I S. 2010, in Kraft getreten am 26.11.2015.




